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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hart-
mann, Christine Kamm, Thomas Gehring, Ulrike 
Gote, Jürgen Mistol, Gisela Sengl, Kerstin Celina, 
Ulrich Leiner und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN) 

Rechtsberatung und -vertretung für Asyl- und 
Schutzsuchende verbessern 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, schriftlich und 
mündlich dem zuständigen Ausschuss zu berichten, 

─ welche Schritte die Staatsregierung unternimmt, um 
die in der EU-Aufnahmerichtlinie 2013/33/EU ge-
forderte Rechtsberatung und -vertretung für Flücht-
linge und Asyl- und Schutzsuchende umzusetzen, 

─ welche Schritte die Staatsregierung unternimmt, um 
die in der EU-Rückführungsrichtlinie 2008/115/EU 
geforderte Rechtsberatung und -vertretung für Ab-
schiebungshäftlinge umzusetzen. 

 

 

Begründung: 

Jährlich werden in Bayern mehrere Hundert Men-
schen in Abschiebungshaft genommen. Die Abschie-
bungshaft kann bis zu 18 Monate dauern. Dennoch 
haben die meisten Abschiebehäftlinge keinen Rechts-
beistand. Ohne diesen rechtlichen Beistand sind sie 
aber nur schwer in der Lage, Haftanträge und gericht-
liche Entscheidungen nachzuvollziehen und ihre 
Rechte geltend zu machen. Überdies hinaus können 
sie keine Rechtsmittel in höheren Instanzen einlegen, 
da dort Anwaltszwang herrscht. Dabei ist gemäß 
Art. 13 Abs. 3 EU-Rückführungsrichtlinie die erforder-
liche Rechtsberatung und -vertretung für Abschie-
bungshäftlinge sicherzustellen. Die derzeitige Praxis 
mit Beratungs- und Prozesskostenhilfe genügt diesen 
Anforderungen nicht und stellt keine adäquate Umset-
zung der Rückführungsrichtlinie dar, da beispielswei-
se die Prozesskostenhilfe nur bei überwiegenden Er-
folgsaussichten gewährt wird. Zudem ist dieses Ver-
fahren sehr zeitaufwendig. Dies hat zur Folge, dass 
Anwältinnen und Anwälte bereits umfangreich tätig 
werden müssen, bevor ihre Bezahlung geklärt ist. 
Dieses vom Ergebnis her unsichere Verfahren ist 

daher geeignet, das Engagement von Anwältinnen 
und Anwälten für Inhaftierte im Abschiebungsgewahr-
sam zu verhindern. Dabei waren in den letzten fünf 
Jahren fast Zweidrittel der Fälle, in denen durch die 
Unterstützung eines Rechtshilfefonds eine Rechtsbe-
ratung stattgefunden hat, erfolgreich. In diesen Fällen 
wurden die Betroffenen nicht nur aus der Abschie-
bungshaft entlassen, sondern erhielten oft sogar eine 
Aufenthaltserlaubnis für die Bundesrepublik. Dies 
belegt auch die Fehlerhaftigkeit des derzeitigen Ver-
waltungsverfahrens und die Bedeutung der Rechtsbe-
ratung für den Schutz der betroffenen Grundrechte. 

Es besteht eine nicht gerechtfertigte Ungleichbehand-
lung zwischen Untersuchungs- und Abschiebehaft. 
Gemäß § 140 Abs. 1 der Strafprozessordnung (StPO) 
stehen Untersuchungsgefangenen Pflichtverteidige-
rinnen und Pflichtverteidiger zu. Inhaftierte in der poli-
zeilichen Abschiebungshaft haben hierauf keinen 
entsprechenden Anspruch. Inhaftierte der Abschie-
bungshaft verfügen oft infolge ihrer schwierigen Situa-
tion oder schlicht aus organisatorischen Gründen 
nicht über die notwenigen Mittel um einen Rechtsbei-
stand bezahlen zu können. Auch ist zu berücksichti-
gen, dass in der Regel keine Kenntnis des deutschen 
Justizsystems seitens der Abschiebehäftlinge voraus-
gesetzt werden kann. Sie können sich bei kurzfristig 
anberaumten Verhandlungsterminen keinen Rechts-
beistand organisieren. Abschiebungshaftsachen kön-
nen von den Haftrichterinnen und Haftrichtern auf-
grund allgemeiner Überlastung oft nicht mit der gebo-
tenen Sorgfalt und Dringlichkeit bearbeitet werden. 
Der Rechtsmittelschutz greift oft ins Leere, weil vor 
Ablauf der angeordneten Haft keine Beschwerdeent-
scheidung ergeht. 

Dass es auch anders geht, zeigt die Praxis in anderen 
Bundesländern: Eine länder-(teil)-finanzierte Rechts-
beratung gibt es ansatzweise schon in Brandenburg, 
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Diese Pra-
xis sollte auch in Bayern verankert werden. Ange-
sichts des schwerwiegenden Grundrechtseingriffs 
sollte diese Rechtsberatung kostenlos zur Verfügung 
gestellt werden. Dies ist auch in Anlehnung an Art. 13 
Abs. 4 der EU-Rückführungsrichtlinie geboten. 

In Anlehnung an Art. 26 der EU-Aufnahmerichtlinie 
müssen die Mitgliedsstaaten dafür Sorge tragen, dass 
unentgeltlich Rechtsberatung und -vertretung für Asyl- 
und Schutzsuchende in Anspruch genommen werden 
kann. Art. 26 der EU-Aufnahmerichtlinie fordert, dass 
die unentgeltliche Rechtsberatung die Teilnahme an 
der Verhandlung vor einem erstinstanzlichen Gericht 
im Namen des Antragsstellers umfasst, sprich die 



Seite 2 Bayerischer Landtag 17. Wahlperiode Drucksache  17/20368 

gerichtliche Vertretung. Die bisherige Praxis in Bayern 
ist folgende: Berater und Beraterinnen in den ehren-
amtlich organisierten Rechtsberatungsstellen studie-
ren Rechtswissenschaft und sind somit keine Volljuris-
tinnen und Volljuristen. Damit bemisst sich ihre Be-
fugnis zur Beratung nach dem Gesetz über außerge-
richtliche Rechtsdienstleistungen (RDG). Die entspre-

chend geschulten Mitglieder der Rechtsberatungsstel-
len sind lediglich berechtigt, außergerichtliche Rechts-
dienstleistungen zu erbringen (§§ 3, 6 RDG; vgl. auch 
§ 67 Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO). 
Sie können deshalb nicht vollumfänglich die nach 
Art. 26 EU-Aufnahmerichtlinie geforderte unentgeltli-
che Rechtsberatung gewährleisten. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Christine Kamm u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/20368 

Rechtsberatung und -vertretung für Asyl- und Schutzsuchende 
verbessern 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Christine Kamm 
Mitberichterstatter: Karl Straub 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Verfassung, Recht und 
Parlamentsfragen federführend zugewiesen. Weitere Aus-
schüsse haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 84. Sit-
zung am 1. März 2018 beraten und mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Franz Schindler 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Christine Kamm, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Jürgen Mistol, 
Gisela Sengl, Kerstin Celina, Ulrich Leiner und Fraktion (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/20368, 17/21487 

Rechtsberatung und -vertretung für Asyl- und Schutzsuchende 
verbessern 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Barbara Stamm



Präsidentin Barbara Stamm: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 13 auf:

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Christine Kamm 

u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Rechtsberatung und -vertretung für Asyl- und Schutzsuchende verbessern 

(Drs. 17/20368) 

Hier wurde auf die Aussprache verzichtet. Die Fraktionen haben sich hierauf verstän-

digt. Es wurde aber eine namentliche Abstimmung beantragt. Die Urnen stehen bereit. 

Der federführende Ausschuss für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen empfiehlt 

die Ablehnung des Antrags. Ich eröffne die Abstimmung. Fünf Minuten bitte!

(Namentliche Abstimmung von 00.15 bis 00.20 Uhr)

Die fünf Minuten sind um. Ich schließe die Abstimmung und bitte, die Stimmkarten 

draußen auszuzählen. Das Ergebnis wird wie immer zu einem späteren Zeitpunkt be-

kannt gegeben. Ich bitte Sie, die Plätze einzunehmen, damit wir die Sitzung wieder 

aufnehmen können.

Der Tagesordnungspunkt 14 – das ist der Antrag der SPD-Fraktion betreffend "Akti-

onsplan zur Gewährleistung des Tierschutzes in Bayern erstellen – unsere Tierheime 

nicht länger im Stich lassen und die Behörden im Bereich Tierschutz stärken", Druck-

sache 17/20700 – wurde im Einvernehmen der Fraktionen von der heutigen Tagesord-

nung abgesetzt. Er wird in einer der nächsten Sitzungen beraten werden.

(...)

Präsidentin Barbara Stamm: Ich darf noch das Ergebnis der namentlichen Abstim-

mung bekannt geben. Es geht um den Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, 

Ludwig Hartmann, Christine Kamm und anderer und Fraktion (BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN) betreffend "Rechtsberatung und -vertretung für Asyl- und Schutzsu-

chende verbessern", Drucksache 17/20368. Mit Ja haben gestimmt: 35. Mit Nein 

haben gestimmt: 68. Stimmenthaltungen gab es keine. Damit ist der Antrag abgelehnt.
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(Abstimmungsliste siehe Anlage 5)
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